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Informationspflicht des VR an der GV - Neue Anfechtungsrisiken? 

 

Der VR hat gemäss Art. 700 Abs. 3 OR neu die Verpflichtung, «der Generalversammlung alle 

Informationen vorzulegen, die für ihre Beschlussfassung notwendig sind». Der VR muss den 

Aktionären daher die Informationen abgeben, die es dem durchschnittlichen Aktionär 

ermöglicht, die Folgen einer Annahme bzw. Ablehnung eines Antrages und insbesondere auch 

die Vor- und Nachteile für Gesellschaft und individuelle Aktionäre zu erkennen. Welche 

Informationen konkret angegeben werden müssen, richtet sich nach Inhalt und Bedeutung des 

Traktandums bzw. der im Rahmen eines Traktandums gestellten Anträge. Vor allem wenn ein 

Beschluss in die Rechte der Aktionäre eingreift, muss der VR dies im Detail erklären und 

begründen.  

 

Die Information muss vollständig sein, d.h. sie muss alle wesentlichen Begründungen und 

Konsequenzen des beantragten Beschlusses enthalten – der VR kann sich bei der Information 

daher nicht nur auf positive Aspekte des Beschlusses beziehen, sondern muss auch negative 

Aspekte, wie insbesondere die Nachteile für individuelle Aktionäre darstellen.  

 

Der VR muss die entsprechende Information nicht gesamthaft mündlich an der GV abgeben. Er 

kann auf Informationen verweisen, die er Aktionären vor der GV abgegeben hat, wie 

insbesondere im Geschäftsbericht, in der Homepage, speziellen Informationsbroschüren oder 

der GV-Einladung. 

 

Die Botschaft zur Revision hält fest, dass die Information, die der VR der GV abgibt, sachlich und 

neutral sein muss, und verweist dabei auf die öffentlich-rechtlichen Grundsätze zu 

Abstimmungen in Bund und Kantonen. Dementsprechend muss die Information, die der VR 

abgibt, wahr sein und darf auch nicht in irreführender Weise dargestellt werden. Der VR muss in 

der Informationsvermittlung neutral sein, d.h. er darf sich nicht darauf beschränken, einfach 

seinen Standpunkt darzustellen, sondern muss auch Argumente, die gegen seinen Antrag 

sprechen, wie insbesondere Nachteile und Risiken für Unternehmen und Aktionäre, darlegen. 

Das Gebot zur neutralen Information hindert den VR aber nicht, seine eigene Meinungen zu 

vertreten. Er kann den Aktionären sagen, warum er für die Annahme oder Ablehnung eines 

bestimmten Antrages eintritt. Die Information, auf der diese Empfehlung basiert, muss aber 

sachlich und neutral bleiben.  

 

Kommt der VR seiner Pflicht der Informationsvermittlung nicht nach, weil er keine, unwahre, 

irreführende oder unvollständige Information abgibt oder nicht neutral bleibt, so ist der GV-

Beschluss anfechtbar. Ob die Informationspflicht tatsächlich zu einer Falle für den VR wird und 

zu Anfechtungen führt , wird sich letztlich durch die Gerichtspraxis ergeben. Entscheidend ist 

auch, ob die Gerichte vorsorgliche Massnahmen gegen den Vollzug der betreffenden 

Beschlüsse gewähren, da Anfechtungen sonst weitgehend sinnlos sind. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Das neue Aktienrecht VI: 

 
Generalversammlung – Einberufung, Information der Aktionäre, Einheit der Materie 

 

• Die Kompetenzen der Generalversammlung wurden erweitert. Neu ist diese auch für 
die Festsetzung von Zwischendividenden und die Genehmigung des dafür 
erforderlichen Zwischenabschlusses und die Dekotierung der Beteiligungspapiere der 
Gesellschaft zuständig. 

 

• Die Voraussetzungen für das Einberufungs-, Traktandierungs- und Antragsrecht der 
Aktionäre wurden erleichtert: 

 

a. Bei kotierten Gesellschaften können Aktionäre die Einberufung einer 
Generalversammlung verlangen, die 5 % der Stimmen oder des Kapitals halten, 
bei nicht kotierten Gesellschaften sind weiterhin 10 % der Stimmen oder des 
Kapitals notwendig. Der Verwaltungsrat muss die Generalversammlung dann 
zwingend innert 60 Tagen einberufen. 

b. Bei kotierten Gesellschaften können Aktionäre, die 0.5 % des Kapitals oder der 
Stimmrechte halten, die Traktandierung zusätzlicher Verhandlungsgegenstände 
an einer Generalversammlung verlangen, die vom Verwaltungsrat ohnehin 
einberufen wird. Bei einer nicht kotierten Gesellschaft sind 5 % notwendig. 

c. Unter den gleichen Voraussetzungen können Aktionäre auch Anträge zu bereits 
bestehenden Traktanden stellen, die der Verwaltungsrat in der Einladung 
veröffentlichen muss. Diese Aktionäre können eine Begründung für ihren Antrag 
abgeben, die der Verwaltungsrat ebenfalls in die Einladung aufnehmen und allen 
Aktionären zustellen muss. 

 

• Der Verwaltungsrat muss bei kotierten Gesellschaften seine Anträge in der Einladung 
kurz begründen, bei nicht kotierten Gesellschafen ist dies weiterhin nicht notwendig. 

 

• Alle Anträge an die Generalversammlung müssen dem Prinzip der Einheit der Materie 
entsprechen – Ein Antrag darf daher nur einen Beschlusspunkt enthalten. Mehrere 
Beschlusspunkte sind nur zulässig, wenn sie einem engen sachlichen Zusammenhang 
aufweisen, indem sie sich z.B. gegenseitig bedingen. 

 

• Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung alle Informationen 
vorzulegen, die für ihre Beschlussfassung notwendig sind. Diese Information muss 
sachlich und neutral sein und darf weder irreführend noch inhaltlich falsch sein. 
Verletzungen der Informationsplicht der Aktionäre und der Einheit der Materien 
machen Generalversammlungsbeschlüsse anfechtbar. 

 

 

PS, wer es zum neuen Aktienrecht genauer wissen will: https://lnkd.in/e9Drg4uu 
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Einige seiner Publikationen umfassen "Übernahmerecht" (Co-Autor im 

St. Galler Handbuch zum Schweizer Finanzmarktrecht, 2018) und 
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2016). 

 

 

 
  

 
 

 

 


